
 

  

 

 
 

GZ.: BMI-LR1420/0005-III/1/a/2013 
 

 

Wien, am 20. Februar 2013 
 

An das 
 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 
 
Ballhausplatz 2 
1014    W I E N 
 
Zu GZ BKA-600.883/0005-V/8/2013 
 
 

 
 

Rita Ranftl 

BMI - III/1 (Abteilung III/1) 

Herrengasse 7, 1014 Wien 

Tel.: +43 (01) 531262046 

Pers. E-Mail: Rita.Ranftl@bmi.gv.at 

Org.-E-Mail: BMI-III-1@bmi.gv.at 

WWW.BMI.GV.AT 

DVR: 0000051 

Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ an 

die Org.-E-Mail-Adresse.  

 

    
Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BKA 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 und das 
Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 geändert werden; 
Bundesgesetz, mit dem das KommAustria-Gesetz, das ORF-Gesetz, das 
Audiovisuelle Mediendienstegesetz und das Parteiengesetz geändert werden; 
Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz 2000 geändert wird 
(Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundeskanzleramt); 

Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 
 

 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 

Zu Artikel 1 Z 6 (§ 5 Abs. 4 zweiter Satz Datenschutzgesetz 2000): 
Im Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode (siehe Seite 100, Punkt E.1. 

Klarstellung bei der DSK-Zuständigkeit) wurde ua. ausgeführt, dass im Datenschutzgesetz 

(DSG) klargestellt wird, dass der Datenschutzkommission (DSK) dann keine Zuständigkeit 

zukommt, wenn die Kriminalpolizei (auch im eigenen Auftrag) im Dienste der 

Strafrechtspflege tätig wird. 

Mit der DSG-Novelle 2010, BGBl. I Nr. 133/2009, wurden daher die Bestimmungen in § 31 

Abs. 1 und 2 DSG 2000 dahingehend abgeändert, dass die DSK nicht über die Verwendung 

von Daten für Akte im Dienste der Gerichtsbarkeit erkennt. 

Um Widersprüchlichkeiten zu vermeiden sollte dies nicht nur in § 31, sondern auch im 

vorgeschlagenen § 5 Abs. 4 DSG 2000 klar zum Ausdruck kommen und Satz 2 sollte daher 

lauten: „ In allen übrigen Fällen ist die Datenschutzbehörde zur Entscheidung zuständig, es 

sei denn, dass Akte im Dienste der Gesetzgebung oder der Gerichtsbarkeit betroffen sind.“ 
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Zu Artikel 1 Z 12 (§ 39 Abs. 5 zweiter Satz Datenschutzgesetz 2000): 
In § 39 Abs. 5 zweiter Satz wäre das Wort „Beziehung“ durch „Beiziehung“ zu ersetzen. 

 

 

Gleichzeitig wird eine Ausfertigung dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

in elektronischer Form übermittelt. 

 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 

 

 

elektronisch gefertigt 
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Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
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Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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